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BMF-010302/0088-IV/8/2007  

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

AH-2612, Irak-Embargo 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie über bestimmte spezifische Beschränkungen in den wirtschaftlichen und 

finanziellen Beziehungen zu Irak (AH-2612, Irak-Embargo) stellt einen Auslegungsbehelf zu 

den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen über das Irak-

Embargo dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 20. November 2007 
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1. Rechtsgrundlage 

Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates vom 7. Juli 2003 - in weiterer Folge in dieser 

Richtlinie mit "Verordnung" bezeichnet - über bestimmte spezifische Beschränkungen in den 

wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 2465/1996. 

Inkrafttreten: 9. Juli 2003 (Datum der Veröffentlichung im ABl. EG + 1 Tag). 

Geltung: Rückwirkend ab 23. Mai 2003 (ausgenommen Art. 4 und Art. 6 der Verordnung 

betreffend Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die ab dem Inkrafttreten gelten). 

2A. Ausfuhr irakischer Kulturgüter 

2A.1. Ausfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b und c der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 ist die 

Ausfuhr und das Verbringen aus dem Gebiet der Europäischen Union von irakischen 

Kulturgütern und anderen Gegenständen von archäologischer, historischer, kultureller, 

besonderer wissenschaftlicher und religiöser Bedeutung (in der vorliegenden Arbeitsrichtlinie 

kurz als "irakische Kulturgüter" bezeichnet) verboten, wenn diese Güter und Gegenstände 

illegal von irakischen Orten entfernt wurden. Das Verbot gilt unabhängig vom Herkunftsland 

der irakischen Kulturgüter. 

Ist Abschnitt 2A.2. oder Abschnitt 2A.3. nicht anwendbar, sind die Güter und Gegenstände 

jedenfalls als dem Verbot unterliegend anzusehen. 

(2) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die irakische Kulturgüter nach der 

Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. Als 

Spezialfall bei Embargos beschreiben beim Irak-Embargo TARIC-Zusatzcodes jene Güter 

innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die 

tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

Beispiel: 

UPos. 4901 10 00: Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder 
Blättern in losen Bogen oder Blättern, auch gefalzt. 

TARIC Zusatzcode: 4023 - Wiegendrucke und Handschriften, einschließlich Landkarten 
und Partituren, als Einzelstücke oder Sammlung, älter als 50 Jahre und nicht ihren 
Urhebern gehörend. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20110531&hz_id=3027000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120807&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=3&dz_VonAbsatz=1&dz_VonBuchstabe=b
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000
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(3) Gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 ist es verboten, wissentlich und 

vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die 

Umgehung des Ausfuhrverbots und Verbringungsverbots ist. 

(4) Neben dem Ausfuhrverbot und Verbringungsverbot gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

1210/2003 (Embargo) 

 besteht nach dieser Verordnung ein Handelsverbot und es 

 sind auch die Beschränkungen im Hinblick auf Gegenstände geschichtlicher, 

künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung (Kulturgut) zu beachten (siehe dazu 

die Arbeitsrichtlinie Kulturgut [VB-0500]). 

2A.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2A.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, unterliegen keinen Einschränkungen nach dieser Maßnahme. 

2A.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten und Zusatzcodes 

entsprechen. In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die 

Ausfuhrgüter nicht der Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der TARIC-Zusatzcode 4099 

(„Andere Waren als die in der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 genannten“) zu verwenden. 

2A.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2A.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

2A.3.1. Nachweis der Ausfuhr aus Irak vor dem 6. August 1990 

Gemäß Art. 3 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 gilt das Ausfuhrverbot 

nicht, wenn vom Ausführer nachgewiesen wird, dass die auszuführenden irakischen 

Kulturgüter vor dem 6. August 1990 aus Irak ausgeführt wurden. 

Der Nachweis ist dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend gegenüber zu 

erbringen, das - bei positivem Abschluss der Prüfungen - eine Ausfuhrgenehmigung ausstellt. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=7&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=3&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=a
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In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls die irakischen Kulturgüter anführen 

und erklären, dass für die Ausfuhrgüter eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll 

ist dazu der für die Ware vorgesehene TARIC-Zusatzcode, der Dokumentenartencode N941 

("Embargogenehmigung") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 5.6.3. 

2A.3.2. Nachweis der sicheren Rückgabe 

Gemäß Art. 3 Abs. 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 gilt das Ausfuhrverbot 

nicht, wenn vom Ausführer nachgewiesen wird, dass die auszuführenden irakischen 

Kulturgüter gemäß dem in Absatz 7 der UNSC-Resolution 1483 (2003) beschriebenen Ziel der 

sicheren Rückgabe zurückgegeben werden. 

Der Nachweis ist dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend gegenüber zu 

erbringen, das - bei positivem Abschluss der Prüfungen - eine Ausfuhrgenehmigung ausstellt. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls die irakischen Kulturgüter anführen 

und erklären, dass für die Ausfuhrgüter eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll 

ist dazu der für die Ware vorgesehene TARIC-Zusatzcode, der Dokumentenartencode N941 

("Embargogenehmigung") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 5.6.3. 

2B. Ausfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher 

Ressourcen 

2B.1. Ausfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 dürfen den im Anhang IV der 

Verordnung aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen weder direkt noch indirekt wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden oder zugutekommen. 

Wenn die umfassten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Ausfuhrverbot für alle Güter, außer jenen 

des Abschnitts 2B.2. 

Definition: 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=3&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=b
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20140730&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=4&dz_VonAbsatz=3
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Wirtschaftliche Ressourcen sind gemäß Art. 1 Z 3 der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 

Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, 

beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für 

den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können. 

Zu beachten ist, 

 dass es dabei unerheblich ist, ob es sich um körperliche oder nicht körperliche, 

bewegliche oder unbewegliche Waren handelt, daher ist zB auch Software oder 

elektrische Energie als wirtschaftliche Ressource anzusehen, da diese für den Erwerb 

von Finanzmitteln verwendet werden können. 

 dass die Definition "wirtschaftliche Ressourcen" somit nahezu alle Arten von Gütern 

umfasst und 

 dass weder durch Ankäufe von gelisteten Personen, Einrichtungen oder 

Organisationen den Genannten Finanzmittel zufließen dürfen, noch durch Verkäufe an 

diese Personen diesen wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 

dürfen – daraus ergibt sich ein generelles Ein-, Aus- und Durchfuhrverbot von Waren 

von den oder an die entsprechend gelisteten Personen. 

(2) Gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 ist es verboten, wissentlich und 

vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die 

Umgehung des Ausfuhrverbots bezweckt oder bewirkt wird. 

(3) Neben dem Ausfuhrverbot und Verbringungsverbot gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

1210/2003 (Embargo) besteht nach dieser Verordnung ein Handelsverbot. 

2B.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2B.2.1. Andere als die im Anhang IV der Verordnung aufgeführten 

natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

Güter, die an andere als im Anhang IV der Verordnung aufgeführte natürliche oder 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden oder 

zugutekommen, unterliegen keinen Einschränkungen nach der Maßnahme des Abschnitts 2B. 

2B.2.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120807&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=1&dz_VonZiffer=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120807&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=7&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120807&hz_id=3027000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120807&hz_id=3027000
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3. Einfuhr irakischer Kulturgüter 

3.1. Einfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe a und c der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 ist die 

Einfuhr sowie das Verbringen in das Gebiet der Europäischen Union von irakischen 

Kulturgütern und anderen Gegenständen von archäologischer, historischer, kultureller, 

besonderer wissenschaftlicher und religiöser Bedeutung (in der vorliegenden Arbeitsrichtlinie 

kurz als "irakische Kulturgüter" bezeichnet) verboten, wenn diese Güter und Gegenstände 

illegal von irakischen Orten entfernt wurden. Das Verbot gilt unabhängig vom Herkunftsland 

der irakischen Kulturgüter. 

Ist Abschnitt 3.2. oder Abschnitt 3.3. nicht anwendbar, sind die Güter und Gegenstände 

jedenfalls als dem Verbot unterliegend anzusehen. 

(2) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die irakische Kulturgüter nach der 

Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. Als 

Spezialfall bei Embargos beschreiben beim Irak-Embargo TARIC-Zusatzcodes jene Güter 

innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die 

tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

Beispiel: 

UPos. 4901 10 00: Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder 
Blättern in losen Bogen oder Blättern, auch gefalzt. 

TARIC Zusatzcode: 4023 - Wiegendrucke und Handschriften, einschließlich Landkarten 
und Partituren, als Einzelstücke oder Sammlung, älter als 50 Jahre und nicht ihren 
Urhebern gehörend. 

(3) Gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 ist es verboten, wissentlich und 

vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die 

Umgehung des Einfuhrverbots bezweckt oder bewirkt wird. 

(4) Neben dem Ausfuhrverbot und Verbringungsverbot gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

1210/2003 (Embargo) 

 besteht nach dieser Verordnung ein Handelsverbot und es 

 sind auch die Beschränkungen im Hinblick auf Gegenstände geschichtlicher, 

künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung (Kulturgut) zu beachten (siehe dazu 

die Arbeitsrichtlinie Kulturgut [VB-0500]). 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120807&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=3&dz_VonAbsatz=1&dz_VonBuchstabe=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=7&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000
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3.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

3.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, unterliegen keinen Einschränkungen nach dieser Maßnahme. 

3.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten und Zusatzcodes 

entsprechen. In der Zollanmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die 

Einfuhrgüter nicht der Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der TARIC-Zusatzcode 4099 

(„Andere Waren als die in der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 genannten“) zu verwenden. 

3.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

3.3. Einfuhrmöglichkeit mit Einfuhrgenehmigung 

3.3.1. Nachweis der Ausfuhr aus Irak vor dem 6. August 1990 

Gemäß Art. 3 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 gilt das Einfuhrverbot 

nicht, wenn vom Ausführer nachgewiesen wird, dass die einzuführenden irakischen 

Kulturgüter vor dem 6. August 1990 aus Irak ausgeführt wurden. 

Der Nachweis ist dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend gegenüber zu 

erbringen, das - bei positivem Abschluss der Prüfungen - eine Ausfuhrgenehmigung ausstellt. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls die irakischen Kulturgüter anführen 

und erklären, dass für die Ausfuhrgüter eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll 

ist dazu der für die Ware vorgesehene TARIC-Zusatzcode, der Dokumentenartencode N941 

("Embargogenehmigung") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 5.6.3. 

4A. Durchfuhr irakischer Kulturgüter 

Nach der Formulierung des Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 fällt auch die 

Durchfuhr unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=3&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=4
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genannten Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2B. 

4B. Durchfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher 

Ressourcen 

Nach der Formulierung des Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 fällt auch die 

Durchfuhr unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der 

genannten Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2B. 

5. Waffenembargo 

Gegenüber Irak gilt ein Waffenembargo auf Grund völkerrechtlicher Verpflichtungen. 

Nähere Ausführungen zur Durchführung sind der AH-3210 zu entnehmen. 

6. Strafbestimmungen 

6.1. Geltungsumfang der Verordnung 

Die Verordnung gilt 

 im Gebiet der Gemeinschaft, einschließlich ihres Luftraums, 

 an Bord jedes Luft- oder Wasserfahrzeugs, das der Hoheitsgewalt eines Mitgliedstaats 

unterliegt, 

 für jede Person, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt und sich 

innerhalb oder außerhalb des Gebiets der Gemeinschaft aufhält, 

 für jede nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische 

Person, Organisation oder Einrichtung und 

 für jede juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Bezug auf Geschäfte, die 

ganz oder teilweise in der Gemeinschaft getätigt werden. 

6.2. Außenwirtschaftsgesetz 2011 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen und es 

kommen die §§ 79, 83 und 84 AußWG 2011 zur Anwendung. 

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen AH-1130 Abschnitt 3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3027000&ida=VO12102003&gueltig=20120726&hz_id=3027000&dz_VonArtikel=4
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=79
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=83
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=84
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